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 § 1  Name und Sitz  

Der Verein führt den Namen „Education4Kenya“. Nach der Eintragung führt der Verein den 

Namenszusatz „e.V.“ und hat seinen Sitz in 04600 Altenburg, Wenzelstraße 43. 
Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. 
  

§  2   Zweck und Ziel 

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der  §§ 52 ff AO 
77 und zwar durch Förderung von Kindern und Jugendlichen der internationalen Gesinnung sowohl 
im Inland als auch im Ausland, insbesondere im Rahmen von Entwicklungshilfe in Afrika. Der Verein 
ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel des Vereins 
dürfen nur für satzungsmäßige Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine 
Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins. Der Verein darf keine Person durch Ausgaben, die den 
Zwecken des Vereins fremd sind, begünstigen. Ausgenommen von dieser Regelung bleibt der Ersatz 
von Aufwendungen, die Mitglieder des Vereins zur unmittelbaren Ausführung und Verfolgung des 
Vereinszweckes tätigen und die hierauf einen Entschädigungsanspruch haben(§§27 Abs.3, 670 
BGB). Der Anspruch auf Ersatz von Aufwendungen für Mitglieder des Vereins wird Bestandteil dieser 
Satzung. 

Der Verein hat das Ziel, sozial schwache und benachteiligte Familien bei der Schulausbildung ihrer 
Kinder zu unterstützen. Dabei soll insbesondere durch Spendengelder und Schulpatenschaften ein 
durchgängiger Schulbesuch der Kinder, ohne durch Finanznot bedingte Unterbrechungen, gewähr-
leistet werden. 

Der Satzungszweck wird verwirklicht durch: 

 Abschluss von Schulpatenschaftsverträgen mit kenianischen Kindern. Die, in diesem Zu-
sammenhang erhaltenen Gelder dürfen ausschließlich für den Schulbesuch der kenia-
nischen Kinder eingesetzt werden. 

 finanzielle und materielle Unterstützung beim Neubau und Ausbau von Schulräumen 
 ideelle Unterstützung bei der Erziehung und Ausbildung der Kinder im Sinne eines 

humanistischen Weltbildes 
 Beschaffung von Lehr- und Lernmaterial 

Durch Beschluss der Mitgliederversammlung mit einer ¾ Mehrheit, kann die Tätigkeit des Vereins 
auf andere Staaten oder Regionen ausgeweitet werden. 

 
 

§  3 

  
 

Mitgliedschaft  

  Die Mitgliedschaft steht jeder natürliche und juristische Person offen. 
Der Antrag auf Aufnahme in den Verein ist schriftlich beim Vorstand einzureichen. Über die 
Aufnahme entscheidet der Vorstand. 
Die Mitgliedschaft endet mit dem Tod, durch Austritt oder durch Ausschluss aus dem Verein. 
Der Austritt ist schriftlich gegenüber einem Vorstandsmitglied zu erklären. Er wird mit Ultimo des 
Folgemonats nach Abgabe der Erklärung wirksam. Ein Mitglied kann ausgeschlossen werden, wenn 
es den Zwecken und Zielen des Vereins zuwiderhandelt oder das Ansehen des Vereins gravierend 
schädigt. Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand mit ¾ Mehrheit. 
Gegen die Ablehnung der Aufnahme und gegen den Ausschluss kann Berufung zur nächsten 
Mitgliederversammlung eingelegt werden. Die Mitgliederversammlung fasst Beschlüsse hierzu mit    
¾ Mehrheit. 

 
§ 4  Ehrenmitgliedschaft  

Die Aussprechung von Ehrenmitgliedschaften kann auf Vorschlag geschehen. Über die Ernennung 
von Ehrenmitgliedern entscheidet der Vorstand einstimmig oder die Mitgliederversammlung mit ¾ 
Mehrheit. 
Näheres wird durch die Mitgliederversammlung festgelegt. 
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§ 4a 
 
 
 
 
 

§  5 

 
 
 
Projektgruppe 
 
Aufgaben im Sinne des Vereinszweckes werden durch eine Projektgruppe realisiert. Das sind  
insbesondere Öffentlichkeitsarbeit und Kontaktpflege zwischen den Mitgliedern. 
 
 
Mitgliedsbeiträge und sonstige Pflichten  

Von den Mitgliedern wird ein Jahresbeitrag erhoben, dessen Höhe die Mitgliederversammlung                                                                                             
festlegt und beschließt.  
  

§  6   Organe des Vereins  

Organe des Vereins sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung. Auf Beschluss der Mitglie-
derversammlung können weitere organisatorische Einrichtungen, insbesondere Ausschüsse mit  
besonderen Aufgaben, geschaffen werden. 
  

§  7  
 
 
 
 

Vorstand  

Der Vorstand besteht aus dem 1. Vorsitzenden, den zwei stellvertretenden Vorsitzenden, dem 
Schriftführer und dem Kassenwart.  
Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind der 1. Vorsitzende, die stellvertretenden Vorsitzenden und der 
Kassenwart. Alle vier sind einzelvertretungs- und zeichnungsberechtigt. Der Vorstand führt alle 
Geschäfte ehrenamtlich und wird von der Mitgliederversammlung auf zwei Jahre gewählt.                              
Kann ein Vorstandsmitglied sein Amt nicht mehr ausüben oder legt es nieder, sind innerhalb von drei 
Monaten Neuwahlen für das betreffende Amt durchzuführen. Der übrige Vorstand entscheidet mit 
einfacher Stimmenmehrheit, wer das Amt des ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedes bis zur 
Neuwahl kommissarisch verwaltet. 
 

 
§  8 

   
Zuständigkeit des Vorstands  

Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, die nicht durch diese Satzung 
anderen Vereinsorganen vorbehalten sind. Er hat vor allem folgende Aufgaben: 
a) Vorbereitung der Mitgliederversammlungen und Aufstellung der Tagesordnung, 
b) Einberufung der Mitgliederversammlung, 
c) Vollzug der Beschlüsse der Mitgliederversammlung, 
d) Verwaltung des Vereinsvermögens, 
e) Erstellung des Jahres- und Kassenberichts, 
f) Beschlussfassung über die Aufnahme und den Ausschluss von Vereinsmitgliedern. 
Der Vorsitzende oder der stellvertretende Vorsitzende vertritt zusammen mit einem weiteren 
Vorstandsmitglied den Verein gerichtlich und außergerichtlich  

 
§  9 

   
Sitzung des Vorstands  

Für die Sitzung des Vorstands sind die Mitglieder vom Vorsitzenden, bei seiner Verhinderung vom 
stellvertretenden Vorsitzenden rechtzeitig, jedoch mindestens eine Woche vorher einzuladen. Der 
Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens drei Mitglieder anwesend sind. Der Vorstand 
entscheidet mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Bei Stimmgleichheit 
entscheidet die Stimme des Vorsitzenden beziehungsweise des die Sitzung leitenden 
Vorstandsmitglieds. 
Über die Sitzung des Vorstands ist vom Schriftführer ein Protokoll aufzunehmen. Die Niederschrift 
soll Ort und Zeit der Vorstandssitzung, die Namen der Teilnehmer, die Beschlüsse und das 
Abstimmungsergebnis enthalten.  
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§10   Kassenführung  

Die zur Erreichung des Vereinszwecks notwendigen Mittel werden aus Spenden, Beiträgen und 
Zuschüssen aufgebracht. Kredite werden nicht aufgenommen. 
Der Kassenwart hat über die Kassengeschäfte Buch zu führen und eine Jahresrechnung zu 
erstellen. Zahlungen dürfen nur aufgrund von Auszahlungsanordnungen des Vorsitzenden oder – bei 
dessen Verhinderung – des stellvertretenden Vorsitzenden geleistet werden. 
Die Jahresrechnung ist von zwei Kassenprüfern, die jeweils auf zwei Jahre gewählt werden, zu 
prüfen. Sie ist der Mitgliederversammlung zur Genehmigung vorzulegen. 
  

§11   Mitgliederversammlung  

Die Mitgliederversammlung ist für folgende Angelegenheiten zuständig: 
a) Entgegennahme der Berichte des Vorstands, 
b) Festsetzung der Höhe des Jahresbeitrags, 
c) Wahl und Abberufung der Vorstandsmitglieder und der Kassenprüfer, 
d) Beschlussfassung über die Geschäftsordnung des Vorstands, 
e) Beschlussfassung über Änderungen der Satzung und über die Auflösung des Vereins, 
f) Beschlussfassung über die Berufung gegen einen Beschluss des Vorstands über einen      
abgelehnten Aufnahmeantrag und über einen Ausschluss. 

Die ordentliche Mitgliederversammlung findet jährlich mindestens einmal statt. Außerdem muss die 
Mitgliederversammlung einberufen werden, wenn das Interesse des Vereins es erfordert oder wenn 
die Einberufung von einem Fünftel der Mitglieder unter Angabe des Zwecks und der Gründe vom 
Vorstand schriftlich verlangt wird. 
Jede Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden, bei seiner Verhinderung vom stellvertretenden 
Vorsitzenden, unter Einhaltung einer Frist von zwei Wochen durch persönliche Einladungsschreiben 
einberufen. Dabei ist die vorgesehene Tagesordnung mitzuteilen.  
Jedes Mitglied kann bis spätestens eine Woche vor dem Tag der Mitgliedsversammlung beim 
Vorsitzenden schriftlich beantragen, dass weitere Angelegenheiten nachträglich auf die 
Tagesordnung gesetzt werden. Über die Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung, die erst in der 
Versammlung gestellt werden, beschließt die Mitgliederversammlung. 
  

§12   Beschlussfassung der Mitgliederversammlung  

Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden, bei seiner Verhinderung vom stellvertretenden 
Vorsitzenden oder einem anderen Vorstandsmitglied geleitet. Bei Wahlen kann die 
Versammlungsleitung für die Dauer des Wahlgangs und der vorhergehenden Aussprache einem 
Wahlausschuss übertragen werden. 
In der Mitgliederversammlung ist jedes Mitglied stimmberechtigt. Beschlussfähig ist jede 
ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung.  
Soweit die Satzung nichts anderes bestimmt, entscheidet bei der Entschlussfassung die einfache 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen; Stimmenthaltungen bleiben außer Betracht. Zur Änderung der 
Satzung und zur Auflösung des Vereins ist eine Mehrheit von drei Viertel der abgegebenen Stimmen 
erforderlich. 
Die Art der Abstimmung wird grundsätzlich vom Vorsitzenden als Versammlungsleiter festgesetzt. 
Die Abstimmung muss jedoch geheim durchgeführt werden, wenn ein Fünftel der erschienenen 
Mitglieder dies beantragt. 
Über den Verlauf der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, das vom Vorsitzenden 
zu unterzeichnen ist. Die Niederschrift soll Ort und Zeit der Versammlung, die Zahl der erschienenen 
Mitglieder, die Person des Versammlungsleiters, die Tagesordnung, die Beschlüsse, die 
Abstimmungsergebnisse und die Art der Abstimmung enthalten. 
  

§13   Auflösung  

Die Auflösung des Vereins kann nur in einer zu diesem Zweck einberufenen Mitgliederversammlung 
beschlossen werden. 
Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen des 
Vereins an den Landkreis Altenburger Land, der es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige 
Zwecke im Sinne dieser Satzung zu verwenden hat. 
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Altenburg, 19.03.2007  

 

 

 

 

 

__________________________    _________________________ 

Gunter Nehrig       Jürgen Kielmann 

 

 

 

 

__________________________     

Dr. Jürgen Knorr       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


